


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 366/1
- Holzheim, Kreitzweg -

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 27.06.2006 Es gilt die BauNVO 1990

1. Art der baulichen Nutzung

Im Mischgebiet sind die folgenden Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplans (gemäß § 1 Abs. 
5, 6 und 9 Baunutzungsverordnung BauNVO:
Von den allgemein und ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 6 Abs. 2 und 3 BauNVO die 
Einzelhandelsbetriebe, die Betriebe des Sexgewerbes, und Dirnenunterkünfte, private Versamm-
lungs-, Veranstaltungsräume und –hallen, Tankstellen und Vergnügungsstätten.
Garagen, überdachte und offene Stellplätze sind gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO nur innerhalb der über-
baubaren Flächen und auf den hierfür besonders ausgewiesenen Flächen zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung

Gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO ist die Firsthöhe auf max. 12,0 m und die Traufhöhe auf max. 6 m, 
gemessen vom höchsten Punkt der zugehörigen öffentlichen Erschließungsanlage (Gehwegober-
kante) begrenzt.

3. Immissionsschutz

Gemäß § 9 Abs. 1 Ziffer 24 Baugesetzbuch (BauGB) sind besondere bauliche Vorkehrungen zum 
Schutz vor Lärmbelästigungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes vorgeschrieben:

Abstandsklassen:

Zum Schutz der außerhalb des Plangebiets liegenden Wohngebiete wird das Mischgebiet gemäß § 1 
Abs. 4 Nr. 2 und Abs. 9 BauNVO wie folgt gegliedert:
Unzulässig sind alle Anlagen der Abstandsklassen 1 bis 7 der Abstandsliste zum Runderlass des 
Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW vom 02.04.1998 – MBI.NRW 1998 S. 
744 – und Anlagen mit einem ähnlichen Störgrad.

Lärmpegelbereiche:

Die mit gekennzeichneten Fassaden liegen im Lärmpegelbereich IV gem. DIN 4109 
Schallschutz im Hochbau. Zum Schutz der Aufenthaltsräume muss das resultierende Schalldämmaß 
R `w, res für Außenbauteile bei Wohnräumen mindestens 40 dB, bei Büroräumen mindestens 35 dB 
betragen.
Die mit gekennzeichneten Fassaden liegen im Lärmpegelbereich III gem. DIN 4109 
Schallschutz im Hochbau. Zum Schutz der Aufenthaltsräume muss das resultierende Schalldämmaß 
R’W,res für Außenbauteile bei Wohnräumen mindestens 35 dB, bei Büroräumen mindestens 30dB 
betragen.
In einem Bereich von 22 m westlich der östlichen Baugrenze dürfen Schlafräume und Kinderzimmer 
nur nach Südwesten, Westen oder Nordwesten orientieren werden.
Für Schlafräume und Kinderzimmer sind schalldämmende Lüftungen vorzusehen.
Der Außenbereich von Wohnungen ist, z.B. durch die Anordnung der Gebäude oder andere bauliche 
Maßnahmen, wirksam vor Lärmeinwirkungen zu schützen.
Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten 
Sachverständigen nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen.

4. Beseitigung von Niederschlagswasser

Gemäß § 51a Landeswassergesetz NRW ist das Niederschlagswasser der befestigten Flächen in das 
vorhandene Regenrückhaltebecken einzuleiten.



5. Ökologische Maßnahmen

Gemäß § 9 Abs. 1 Nrn. 20 und 25 BauGB sind folgende Maßnahmen festgesetzt:

5.1 Ausgleichsmaßnahmen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen:

Innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche sind min. 8 standortgerechte, großkronige Laubbäume I. 
Ordnung, min. 18 cm Stammumfang, zu pflanzen.

5.2 Ausgleichsflächen und -maßnahmen auf den privaten Grundstücksflächen:

Je 200 qm Pflanzgebotsfläche ist ein Laubbaum I. Ordnung (Stammumfang min. 18 cm) und ein Baum 
II. Ordnung als Heister von min. 200 cm Höhe zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Je 2 qm Pflanz-
gebotsfläche ist min. ein Strauch (min. 80 cm Höhe) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Innerhalb der Pflanzgebotsflächen sind Stellplätze, Lagerflächen, sonstige Nebenanlagen und Versik-
kerungseinrichtungen nicht zulässig.

Zur Beschattung der privaten Stellplätze ist für je 5 Stellplätze bzw. 100 qm Stellplatzfläche ein stand-
ortgerechter bodenständiger Laubbaum I. Ordnung (Stammumfang, etc. s.o.) zu pflanzen und dauer-
haft zu erhalten.

Einfriedungen sind durch Kletter-, Schling oder Strauchpflanzungen zu begrünen.

5.3 Ausgleichsfläche für private Baumaßnahmen innerhalb der öffentlichen Grünfläche:

Die Ausgleichsfläche ist landschaftsgerecht mit Gehölzen der potentiellen natürlichen Vegetation zu 
bepflanzen (analog 5.2). Der Leitungsschutzstreifen ist von Gehölzen frei zu halten.

6. Örtlich Bauvorschriften

Gem. § 86 Bauordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB sind folgende ört-
liche Bauvorschriften festgesetzt:
Zwischen der Einfriedung und der Straßenbegrenzungslinie sind Werbeanlagen nicht zulässig. 
Hinweisschilder auf die Zufahrt sind zulässig.

7. Hinweise

Baugrundrisiken, insbesondere hinsichtlich des Grundwassers, sind vom Bauherrn eigenverantwort-
lich zu prüfen.

Im Plangebiet muß mit Kampfmitteln gerechnet werden. Vor Durchführung eventuell erforderlicher 
größerer Bohrungen (z.B. Pfahlgründungen) sind Probebohrungen (70 bis 120 mm Durchmesser im 
Schneckenbohrverfahren) zu erstellen, die ggf. mit Kunststoff- oder Nichtmetallrohren zu versehen 
sind. Danach ist eine Überprüfung dieser Probebohrungen mit ferromagnetischen Sonden vorzuneh-
men. Sämtliche Bohrarbeiten sind mit Vorsicht durchzuführen. Sie sind sofort einzustellen, sobald im 
gewachsenen Boden auf Widerstand gestoßen wird. In diesem Falle ist umgehend der Kampfmittel-
räumdienst zu benachrichtigen. Sollten die vorgenannten Arbeiten durchgeführt werden, ist dem 
Kampfmittelräumdienst ein Borhplan zur Verfügung zu stellen.


